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Wien, am 8. September 2014 

 

 

Der Abgeordnete zum Nationalrat Albert Steinhauser, Freundinnen und Freunde haben am 

18. Juli 2014 unter der Zahl 2234/J an mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage 

betreffend „Einsatz von zivilen BeamtInnen beim Polizeieinsatz am 24.1.2014“ gerichtet. 

 

Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt: 

 

Zu den Fragen 1 bis 4: 
Es waren keine Polizistinnen und Polizisten in ziviler Kleidung im „schwarzen“ Block der 

Demonstrantinnen und Demonstranten im Einsatz. 

 

Zu den Fragen 5, 6 und 9: 
Der Beamte mit der Dienstnummer 30897 wurde am 24. Jänner 2014 gegen 19:00 Uhr in 

Wien 1., Am Hof 6a, auf der Fahrbahn (auf Höhe des Bürogebäudes der Verbund AG) zur 

Feststellung der Identität angehalten. Er wurde nicht festgenommen. 

 

Zu den Fragen 7 und 8: 
Der Beamte trug Zivilkleidung in den Farben olivgrün, schwarz und blau und war zu keinem 

Zeitpunkt vermummt. 
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Zu den Fragen 10 und 11: 
Nein. 

 

Zu Frage 12: 

Es sind keine Personen ohne ersichtlichen Grund festgenommen oder deren Identität fest- 

gestellt worden.  

 

Zu den Fragen 13 und 14: 
Gemäß der Verordnung des Bundesministeriums für Inneres über das Tragen von Uniformen 

und die Verpflichtung zur Ausweisleistung haben sich die Organe des öffentlichen 

Sicherheitsdienstes bei der Dienstverrichtung in Zivilkleidung mit dem Dienstabzeichen oder 

mit dem Dienstausweis bzw. auf Verlangen jedenfalls mit dem Dienstausweis auszuweisen. 

Im gegenständlichen Fall hat sich der Beamte mit dem Dienstabzeichen und mit dem 

Dienstausweis ausgewiesen. 

 

Zu den Fragen 15 und 16: 
Es ist den Bediensteten der Landespolizeidirektion Wien die Verwendung und Doku- 

mentation privater Datenverarbeitungsanlagen (Mobiltelefon, Kamera, Tonaufzeichnungen) 

bei Einsätzen bzw. bei Amtshandlungen jeglicher Art untersagt, um Verletzungen des 

Amtsgeheimnisses vorzubeugen. 

 

Zu den Fragen 17 und 18: 
Der Beamte mit der Dienstnummer 30897 war am Abend des 24. Jänner 2014 dem 

Abschnitt „Spezialkräfte“ zugeteilt. Die Bereithaltung von Reserven, die Verhinderung und 

Beseitigung allfälliger Blockaden sowie die laufende Übermittlung von Informationen zur 

Lageentwicklung durch Wahrnehmung von Brennpunkten war Aufgabe dieser Einheit.  

 

Zu den Fragen 19 und 20: 
Beamtinnen und Beamte haben im Rahmen eines Einsatzes den Auftrag ihres 

Einsatzabschnittes zu erfüllen und auf Eigensicherung Bedacht zu nehmen. 

 

Zu Frage 21: 
Der Beamte 30897 gehörte keiner Formation an, die im Rahmen des Einsatzes eine enge 

räumlich zugewiesene Aufstellung hatte. Im Zuge seiner Aufgabe (Tatbeobachtung und 

Einsatzaufklärung), die er in Zivilkleidung ausübte, bewegte sich der Beamte naturgemäß im 

Einsatzraum zu einzelnen Brennpunkten. Beim mehreren Brennpunkten können sich die 

Mitglieder des Teams auch voneinander trennen. Zur Aufrechterhaltung der Eigensicherung 
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stand dieser Beamte – wie auch alle anderen dieser Einheit – in ständigem Kontakt mit der 

Koordinationsstelle. 

 

 

 

Mag.a Johanna Mikl-Leitner 
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Signaturwert

mDbH9x3E6u9Db1LvTjjKGcDJIWzwr6IabaCcKoQBMaejPCVjIujibf5QRfuIXAp8ElAvVaKQlgvEz/3At7Uh
m9sUWpiTYOtsSz+/tNJ5/jBrYswxHSKaD9PSaVfiR3H1ai9YufsUfyU2IkjsGPm/aGMDC0he+H21xuGFRhYF
QbIGUdtBYoZcryyfrzM39j5pKToLcN/v8T6O9MeSEzOipzIRyG+3kpk3U/8OYA+JqV4BegIZJTZ3WZlB5BTO
JaeEZf69DIHyAAfCzZOx85LpfwjY6wD8K3kdQ7XreXRbZ9mxz+XfVJGRbpkNNQu1XztcU2vaseqlgV2l9Ojc
N2NDrQ==                                                                            

Datum/Zeit-UTC 2014-09-17T10:41:18+02:00     

Aussteller-Zertifikat
CN=a-sign-corporate-light-02,OU=a-sign-corporate-light-02,O=A-     
Trust Ges. f. Sicherheitssysteme im elektr. Datenverkehr GmbH,C=AT 
                        

Serien-Nr. 531172    

Parameter etsi-bka-moa-1.0                                                   
   

Prüfinformation
Informationen zur Prüfung der elektronischen Signatur finden Sie unter:
https://www.signaturpruefung.gv.at. Eine Verifizierung des Ausdruckes kann bei der
ausstellenden Behörde/Dienststelle erfolgen.

Hinweis Dieses Dokument wurde amtssigniert.
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